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Verhaltenskodex zum Schutz vor der Coronavirus-Erkrankung (Covid 19) für die Schüler*innen der 
Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule im Schuljahr 2021/22 – Stand  18.08.2021 

Damit in Corona-Zeiten ein möglichst großer Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus gegeben ist, ist eine 
hohe Eigenverantwortung jeder Person im Schulalltag und im Privatbereich weiterhin aufgrund des erhöhten 
Infektionsgeschehens durch die mutierten Viren dringend notwendig.  
Nach den Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19 gilt, dass 
durch die AHA+ L-Regel (Abstand, Hygiene, medizinische Maske und Lüften der Unterrichtsräume) ein wesentlicher, 
einfacher und wirkungsvoller Beitrag zur Verringerung einer Ansteckung mit dem Coronavirus über Aerosole gegeben 
ist. Wir raten dringend dazu, auch die Corona App zu verwenden. 

Daher gelten auch ab 18.08.2021 folgende Regeln weiterhin: 

 Betreten des Schulgeländes:  
• Grundsätzlich gilt, dass ein Betreten des Schulgeländes nur erlaubt ist, wenn die Person keine 

Krankheitsanzeichen hat. 

• Symptomatisch kranke Personen werden von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen ausgeschlossen.  

• Am Unterricht und sonstigen Zusammenkünften im Schulgebäude dürfen nur immunisierte oder getestete 
Personen teilnehmen. (CoronabetrVO §3) 

Corona-Selbsttest:  

• Schülerinnen und Schüler dürfen am Unterricht, Klassenarbeiten oder Klausuren in ihren Lerngruppen nur 
teilnehmen, wenn sie: 

a) an den Corona-Selbsttests (2x wöchentlich) teilnehmen und diese negativ sind oder  

b) einen persönlichen negativen, höchstens 48 Stunden zurückliegenden Testnachweis (Bürgertest! – keinen 
     Selbsttest) vorweisen können. 

c) einen Nachweis erbringen, dass sie vollständig gegen Covid 19 geimpft oder genesen sind. 

• Eltern und andere Personen, die einen Termin in der Schule wahrnehmen, müssen einen persönlichen 
negativen, höchstens 48 Stunden zurückliegenden Testnachweis (Bürgertest! – keinen Selbsttest) oder den 
Nachweis über eine vollständige Covidschutzimpfung oder Genesung vorweisen können.  

Maskenpflicht : 

• Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht, d.h. dass alle Schüler*innen laut Coronaschutzverordnung 
(CoronaSchVO §5) eine medizinische Maske tragen müssen. Eine Ausnahme besteht nur, wenn Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Gesichtsmaske tragen können. Dann ist 
ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. Es ist darauf zu achten, dass jede Maske eng anschließend über 
Mund, Nase und Wangen getragen wird. 

• Essen und Trinken am Platz oder auf dem Hof ist nur möglich, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen 
gewahrt ist. Erst dann darf die Maske für kurze Zeit abgenommen werden. 

• Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. 
Sport im Freien kann dagegen ohne Maske uneingeschränkt stattfinden.   

• Auf dem Außengelände der Schule ist ein Tragen der Schutzmaske derzeit nicht verpflichtend. 

• Auch beim Tragen einer Maske ist die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge sowie 
ein Abwenden von anderen Personen) einzuhalten. 

Schulgebäude: 

• Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern von Person zu Person gilt im gesamten Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände. Jede/r hat darauf zu achten, dass diese – wo immer möglich – auch eingehalten wird. 
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• Im Flur und in den Treppenhäusern ist so weit wie möglich rechts zu gehen. Die Beschilderungen und 
Kennzeichnungen auf dem Boden sind zu beachten. 

• Im Schülerarbeitsraum der Oberstufe dürfen sich nur jeweils so viele Personen aufhalten, wie Plätze 
vorhanden sind. Die Bestuhlung darf nicht verrückt werden. Eine Eintragung in die ausgelegten Listen zur 
Nachverfolgung ist verpflichtend. Wir empfehlen weiterhin allen, in den Freistunden die Außenanlagen der 
Schule zu benutzen.  

• In der Bibliothek darf sich nur eine begrenzte Personenanzahl aufhalten. Den Anweisungen des 
Bibliothekpersonals ist Folge zu leisen.  

Monte-Bistro und Wasserspender: 

• Die Essensausgabe im Monte-Bistro erfolgt an zwei verschiedenen Stellen. Auch hier ist auf die Einhaltung 
des Mindestabstands und die Markierungen zu achten. Schüler*innen mit einer Körperbehinderung werden 
an der Seitenausgabe vorgelassen, da sie teilweise nicht so lange stehen können und sich im „Gedränge“ 
unsicher fühlen. Vor dem Verzehr der Speisen sind dringend die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.  

• Der Wasserspender ist unter Beachtung der Beschilderung zu benutzen. Es ist darauf zu achten, dass der 
Behälter wie markiert befüllt wird. 

Ein – und Ausgänge: 

• Bis auf Widerruf dürfen wieder alle Ein- und Ausgänge genutzt werden. Auch hier ist die Abstandsregel von 
mindestens 1,5 Metern von Person zu Person nach Möglichkeit dringend einzuhalten. 

• An den Eingängen stehen Desinfektionsspender, die von jeder Person beim Betreten des Gebäudes benutzt 
werden müssen. 

• Die Aufzüge dürfen nur von berechtigten Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln und deshalb nur von 
einer Person benutzt werden. 

Klassen – und Kursräume 

• Vor Einnahme des Platzes im Klassen- oder Kursraum müssen die Hände entweder gewaschen oder gründlich 
desinfiziert werden.  

• Die Maßnahmen auf den aushängenden Hygieneplakaten sind einzuhalten. 

• In den Klassen- und Kursräumen dürfen nur Schüler*innen nach Plan anwesend sein.  

• Schüler*innen erhalten einen festen Sitzplatz. Diese feste Sitzordnung ist zu dokumentieren. Gruppen und 
Partnerarbeit ist mit den direkten Sitzpartner*innen möglich.  

• Körperkontakt ist zu vermeiden, d.h. Begrüßungsrituale wie Handschlag und Umarmungen sind zu 
unterlassen. 

• Vor jedem Verzehr von Lebensmitteln sind die Hände erneut zu waschen oder zu desinfizieren. Es dürfen nur 
die eigenen Lebensmittel verzehrt werden. Ein Verteilen von Lebensmittel untereinander ist nicht gestattet. 
Beim Essen ist dringend darauf zu achten, dass sich um den Sitzplatz im Abstand von mind. 1,5 Metern keine 
andere Person aufhält. 

• Arbeitsmaterialien dürfen nicht gemeinsam benutzt oder untereinander ausgetauscht werden.  

• Ausgeliehene Medien (u.a. iPads) müssen nach Gebrauch mit den zur Verfügung gestellten 
Desinfektionstüchern gründlich abgewischt werden. 

Regelmäßiges Lüften  

• Während des Unterrichtes ist entweder ein Dauerlüften oder ein Stoßlüften alle 20 Minuten für 3 – 5 
Minuten notwendig. (s. Plakat im Klassen- und Kursraum). Bei niedrigen Temperaturen ist auf warme Kleidung 
(Jacken, Schals) zu achten.  

• Während der Pausen sind alle Fenster zu öffnen. 
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Pausenzeiten: 

Bis auf Widerruf gilt die alte Pausenregelung nach der 3. und 5. Stunde. 

Grundsätzlich gilt weiterhin: 

• Die Pause sollte in Bewegung verbracht werden. Grüppchenbildung ist zu vermeiden. Die Abstandsregelung 
von 1,5m Abstand gilt weiterhin, wenn keine Maske getragen wird. 

• Die Klassenräume sind während der Pause zu lüften. (s. oben) 

• Eine Regenpause im Gebäude, die wie gewohnt angekündigt wird, findet nur bei sehr starkem Regen statt. 
Dann verbleiben alle Lerngruppen im Klassen-, Kurs-, und Fachraum. Die Lehrkraft der vorherigen Stunde 
führt die Aufsicht im Raum. Die Fenster sind auch während der Regenpause vollständig zu öffnen. 

Für die Oberstufe gilt folgende Regelung:  

• Die Schüler*innen der EF verlassen in den Pausen das Gebäude.  

• Die Schüler*innen der Q1 und Q2 verbringen ihre Freistunden und Pausen möglichst im Freien. In den 
Kursräumen müssen die Hygiene- und Abstandsregeln auch in den Pausen eingehalten werden.  

Toilettenräume: 

• Die Toilettenräume samt Vorräumen auf der 1. und 2. Etage dürfen nur von einer Person betreten werden.  

• Vor und in den Toilettenräumen ist beim Warten der Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. 

• Vor und in allen anderen Toilettenräumen gilt der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern. 

• Vor dem Verlassen der Toilettenräume sind die Hände mit Seife gründlich zu waschen. Die Maßnahmen auf 
den aushängenden Hygieneplakaten sind einzuhalten. 

Umkleideräume und Waschräume (Sport) 

• Die Hände sind vor dem Betreten der Umkleideräume und nach dem Verlassen zu desinfizieren. Die 
Abstandsregeln in den Umkleide- und Waschräumen sind - so gut es geht - einzuhalten. 

• Der Aufenthalt in diesen Räumen ist so kurz wie möglich zu halten. Auf die Nutzung der Duschen sollte 
verzichtet werden.  
 

Die Einhaltung der Vorgaben ist verpflichtend. Verstöße können zum Ausschluss vom Unterricht führen. 
 
16.08.2021         Gabriele Vogt, Schulleiterin 

 
  


